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Mitteilung 
 
Hinweise zur Veröffentlichung der Schlussbewertungen 

 
Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor, 
sehr geehrte Lehrpersonen,  
 
das Unterrichtsministerium hat mit Schreiben vom 09.06.2020 weitere Präzisierungen zur 
Ministerialverordnung Nr. 11/2020 zu den Schlussbewertungen veröffentlicht. Im Folgenden die wesentlichen 
Aussagen daraus: 
 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Schlussbewertungen  

 
Um den geltenden Vorschriften in Bezug auf den Schutz der persönlichen Daten gerecht zu werden, wird 
präzisiert, dass mit der Online-Veröffentlichung der Ergebnisse der Schlussbewertungen ausschließlich eine 
Veröffentlichung im digitalen Register gemeint ist. Somit werden die Ergebnisse der 
Schlussbewertungskonferenzen, ausschließlich mit der Angabe „versetzt“ bzw. „nicht versetzt“, klassenweise 
im entsprechenden Bereich des digitalen Registers veröffentlicht, auf den alle Schüler*innen der Klasse Zugriff 
haben. 
 
Die Bewertungen der einzelnen Fächer, einschließlich der negativen Bewertungen, werden hingegen außer 
auf dem Bewertungsdokument (Schülerbogen, Zeugnis) auch im geschützten Bereich des digitalen Registers 
hinterlegt, zu welchem nur der betreffende Schüler/die betreffende Schülerin Zugang hat. Es wird empfohlen, 
mittels eines spezifischen „disclaimers“ die zugriffsberechtigten Personen darüber zu informieren, dass die 
dort abrufbaren persönlichen Daten keinesfalls weiter kommuniziert oder verbreitet werden dürfen (z.B. durch 
Veröffentlichung in einem Blog oder in einem sozialen Netzwerk). 
 
Sollte die Schule über kein digitales Register verfügen, erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der 
Schlussbewertungen an der Anschlagetafel der Schule, wobei ausschließlich die Angabe „versetzt“ bzw. „nicht 
versetzt“ angeführt wird. Um Menschenansammlungen vor der Anschlagetafel zu vermeiden und die 
Einhaltung der Sicherheitsabstände zu garantieren, regelt die Schulführungskraft den Zugang zur 
Anschlagetafel durch eine zeitliche Staffelung der Zugangsmöglichkeiten und gibt diese den Familien der 
Schüler*innen bekannt. 
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In beiden Fällen (Veröffentlichung im digitalen Register bzw. an der Anschlagetafel) darf die veröffentlichte 
Übersicht keine Informationen enthalten, welche Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Schülers/der 
Schülerin oder auf andere nicht erforderliche persönliche Daten erlauben. 
 
Die Schulführungskraft legt die maximale Veröffentlichungsdauer der Ergebnisse der Schlussbewertungen 
fest, welche keinesfalls länger als 15 Tage betragen darf. 
 
Veröffentlichung der Ergebnisse der Zulassungskonferenzen zur staatlichen Abschlussprüfung der 

Oberschule 

 
Die Online-Veröffentlichung der Ergebnisse der Zulassungskonferenzen zur staatlichen Abschlussprüfung der 
Oberschule, einschließlich der den Kandidat*innen zugewiesenen Schulguthaben, erfolgt nach denselben 
Kriterien, wie oben für die Schlussbewertungen angeführt. 
 
Somit werden die Ergebnisse der Zulassungskonferenzen, ausschließlich mit der Angabe „zugelassen“ bzw. 
„nicht zugelassen“ sowie mit der Angabe der zugewiesenen Punktezahl des Schulguthabens klassenweise im 
entsprechenden Bereich des digitalen Registers veröffentlicht, auf den alle Schüler*innen der Klasse Zugriff 
haben. 
 
Die Bewertungen der einzelnen Fächer, einschließlich der negativen Bewertungen, werden hingegen außer 
auf dem Bewertungsdokument (Zeugnis) auch im geschützten Bereich des digitalen Registers hinterlegt, zu 
welchem nur der betreffende Schüler/die betreffende Schülerin Zugang hat. 
 
Sollte die Schule über kein digitales Register verfügen, erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der 
Zulassungskonferenzen inkl. Schulguthaben an der Anschlagetafel der Schule. Auch hier erfolgt der Zugang 
zur Anschlagetafel durch eine von der Schulführungskraft vorgegebene zeitliche Staffelung der 
Zugangsmöglichkeiten 
 
Die Schulführungskraft legt die maximale Veröffentlichungsdauer der Ergebnisse der Zulassungskonferenzen 
inkl. der Schulguthaben fest, welche keinesfalls länger als 30 Tage ab dem Datum der Veröffentlichung 
betragen darf. 
 
In beiden Fällen (Veröffentlichung im digitalen Register bzw. an der Anschlagetafel) darf die veröffentlichte 
Übersicht keine Informationen enthalten, welche Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Schülers/der 
Schülerin oder auf andere nicht erforderliche persönliche Daten erlauben 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Die Landesdirektorin 
Sigrun Falkensteiner 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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Dieser Papierausdruck stammt vom La presente copia cartacea è tratta dal
Originaldokument in elektronischer Form, das von documento informatico originale, predisposto
der unterfertigten Verwaltung gemäß den dall’Amministrazione scrivente in conformità
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